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Berlin W.. den 6. Mai 1918.

In weilen Kreisen der Bevölkerung insbesondere
aus dem Lande — ist das private Seisensieden noch immer
in Uebung. Der Bevölkerung gelingt es noch fortgesetzt,
sich das zur Berseifung erforderliche Aetznatron zu verschaf¬
fen und mit dessen Hilfe erhebliche Mengen an Butter und
den in den Haushaltungen sich ansammelnden Abfallfetten
auf Seife zu verarbeiten und sie den Zwecken der Volkscr-
nährung zu entziehen . Zur Bekäinpfung dieses privaten
Seifensiedens bieten die bestehenden gesetzlichen Vestim-
mungen eine genügende Handhabe . Die Herstellung von
Seife aus pflanzlichen und tierischen Oelen und Fetten ist
durch die Bekanntmachung über das Verbot der Verwen¬
dung von pflanzlichen und tierischen Oelen und Fetten
für technische Zwecke vom 6. Januar 1916 (R . ©. Bl.
S . 3) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juli
1916 (R . E . Bl . S . 765) mit Strafe bedroht . Die Verbote
beziehen sich nicht nur auf gewerbliche Herstellung , sondern
auch aus jede Herstellung überhaupt . Ferner ist durch die
Bekanntmachung über die Errichtung einer Herstellungs-
und Vertriebsgesellschaft in der Seifenindustrie vom 9.
Juni 1917 (R . E . Bl . S . 485) allen nicht der genannten
Gesellschaft an.gehörenden Personen die Herstellung fett¬
haltiger Waschmittel bei Strafe verboten . Endlich ist nach
der Polizeiverordnung vom 10. August 1917 (H. M . Bl.
S . 247) die Abgabe von Kaliumhydroxyd (Aetzkali) und
Natriumhydroxyd (Aetznatron . Seifenstein ) nur gegen
Erlaubnisschein zulässig. Es scheint jedoch, dass die Be¬
stimmungen in weiten Kreisen der Bevölkerung noch immer
nicht hinreichend bekannt sind. So ist der Zentralstelle
für Aetzkalien und Soda ein Antrag auf Zuteilung von
Alkali zugegangen , worin die Antragstcllerin zur Begrün¬
dung angibt , sie benötigte die angeforderte Menge , um
die in den Privathaushaltungen gesammelten Abfallfette
aus Seife zu verarbeiten.

Wh  ersuchen , von neuem in geeigneter Weise für die
Aufklärung der Bevölkerung Sorge zu tragen und durch
Anweisungen an die Orts - und Polizeibehörden nachdrück¬
lich darauf hinzuwirken , dass die gesetzlichen Bestimmungen
auch tatsächlich beachtet werden.

Zugleich machen wir daraus aufmerksam, dass der
Kriegsausschuss für pflanzliche und tierische Oele und
Fette in Berlin in seiner Rohfettabteilung eine besondere
Abteilung für Abfallerzeugnisse gebildet hat . Diese hat
sichu. a . zur Aufgabe gestellt, die Sammlung aller gelegent¬
lich vorkommenden Fette in die Wege zu leiten , und hat
sich mit geeigneten Forststellen , Konsumvereinen . Ziegen¬
zuchtvereinen u. a . zur Errichtung von örtlichen Sammel-
stellen in Verbindung gesetzt. Wir ersuchen, auch dieser
Sammeltätigkeit die grötztmöglichsteFörderung zuteil wer¬
den zu lassen.

Abdrucke für die Land - und Stadtkreise find beigesugt.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

Im Aufträge : Dr . Neuhaus.
Der Minister des Innern.

Im Aufttage : v. I a r o tzky.

ersuche ich, gegen unzulässige Herstellung von Seifen ein-
zuschreiten.

Bad Homburg  v . d. H., den 27. Mai 1918.
Der Köni- l. »andoat.

I . Lüb ke.

Bekanntmachung.
Auf Grund des 8 1 der Verordnung über die Verarbei¬

tung von Gemüse und Obst vom 23. Januar 1918 (Reichs¬
gesetzblatt Seite 46) wttd bestimmt:. 81.

Bis auf weiteres dürfen nur folgende Gemüse in nicht
luftdicht verschlossenen Behältnissen (Fässern und derglei¬
chen) gewerbsmässig konserviert werden:

Bohnen , Karotten , Möhren , Rotkohl , Kohlrabi,
Spinat . Wirsingkohl , Braunkohl , Tomaten , Rüb-
stiel, rote Beete und Melde.

!

Vorstehender Erlass wird zur Kenntnis gebracht: die
Ortspolizeibehörden und Königl . Gendarmen des Krecses

8 2.
Die Vorschrift gilt nicht, soweit Gemüse zur Deckung des

angemeldeten Bedarfs von Heer und Marine auf Grund
besonderen Antrages der Gemüsekonserven-Kriegsgesell-
schaft haltbar gemacht wird.

8 3-
Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu einem

Jahre und mit Geldstrafe bis zu 10 000 Mark oder mit
einer dieser Strafen belegt.

8 4.
Die Bekanntmachung tritt mit dem Tage ihrer Ver¬

öffentlichung im „Reichsanzeiger " in Kraft.
Berlin den 2. Mai 1918.

Reichsstelle für Gemüse und Obst:
von T i l l y.

Die Magistrate der Städte und die Herren Bürgermei-
ster der Landgemeinden mache ich hiermit nochmals da¬
rauf aufmerksam, -dass der Wochenbericht über die Fleisch¬
versorgung bis spätestens Mittwoch jeder Woche hier
vorliegen muh.

Bad Homburg v. d. H-, den 27. Mai 1918.
Der Borfitzend« des Kreisausschusses.

I . V.: A. Garnier.

Die Magistrate der Städte und die Herren Bürger,
meister der Landgemeinden ersuche ich, bestimmt bis zum
5. Juni d. Js . die Nachweisung der im Monat Mai ftctti-
gehabten Schlachtungen hierher etnzureichen.

Bad Homburg v. d. H., den 27. Mai 19t8
A. Garnier.

Der Borfitzende des Krcisausschusfes.

Betr . Berkehr mit Heu.
Die Ausfuhr von Heu (Wiesen- und Kleuheu ) aus

dein Obertaunuskreise ist verboten . Ebenso ist auch jede
entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe von Heu inner¬
halb des Kreises verboten . Wer Heu von der Wiese weg



Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung der Bezirksstelle für
Gemüse und Obst vom 2. Mai 1918 betr. Höchstpreise für Apfelweine
(Kreisblatt Nr . 53) mache ich darauf aufmerksam, daß sich die darin be-
zeichneten Höchstpreise auch auf die mit Speierling versetzten Apfelweme
beziehen.

Bad Homburg v. d. H-, den 28. Mai 1918.
Der Uorlifcenöe 9e KreisauslchuHes

1. D. : fl. öarnier.

Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit zur öffentlichen Kennt¬
nis gebracht.

Bad Homburg v. d. H., den 3. Juni 1918.
Polheiverwnllung.

ürbeifer un9 Arbeiterinnen
gefuchf.

Hartpapierwarenfabrik Hohemark
m.  m b. H ^

H o l, e mark - Obe r u v sel a. T.

Mttndelsicher unter Barantie dea Bazirhsverhandes des Regiernngsbezirhs Wiesbaden.
Die Nassonische Landesbank tat amtliche HlnterlegaagasteUe für Mttndelvermögen.

Landesbankstelle (Zweigstelle ) Bad Homburg v . d . H.
Kisseleffstrasse lb Fernruf 469

Beicbsbankgirokonto . — Postscheckkonto Frankfurt a . M. Nr. 610.

Mündelsichere Anlagen
in Schuldverschreibungen der Nassauischen Landesbank,
Huf Sparkassenbücher der Nassauischen Sparkasse,
auf gebührenfreien Verzinsungskonten täglich fällig oder unter Festlegung aut

bestimmte Zeit.
Darlehen und Kredite in laufender Rechnung

rreeen Hypothek, Bürgschaft oder Verpfändung von Wertpapieren
ferner an Gemeinden und öffentliche Verbände mit oder ohne besondere Sichei-

stellung.
Sonstige Geschäftszweige . _ . ,

Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren (offene und geschlossene Depots)
An- und Verkauf von Wertpapieren , Einziehung von Wechseln und Schecks

Einlösung fälliger Zinsscheine.

nanauilrtie Lebensoer(icherungsannalt.

E tInstitut des BezirksverbandesdBegiemngsbezirks Wiesbaden.
Gemeinnützige Anstalt des öffentlichen Rechts.

Postscheckkonto Frankfurt a. H. Ir . 17 600.
m von Lebensversicherung gegen niedrigste

Aufwendungen.

Direktion der Nassauischen Landsbank.
Wiesbaden, Rheinstrasse 44.

Eine Schreibhilfe
für sofort gesucht. Kriegsbe¬
schädigte werden bevorzugt.
Meldungen mit Gehaltsan¬
sprüche sind an die Unter¬
zeichnete Stelle einzureichen.

Der Magistrat.
Steuerverwaltung.

Holzarbeiter
zur Aufarbeitung größerer
Grubenbolzbestände in der
Oberförsterei Königstein ge¬
sucht. Josef Säße, Reckling¬
hausen. Meldungenb. Werk¬
meister Johann Kaiser, Gast¬
wirt Peter Hahn Glashütten
b. Königsteini. Taunus.

kauft Schlachlpferdezu
Notschlachtimgen werden
werk sofort abgeholt.

Pferde¬
metzgerei

. . Fliilipp Jamin
-s Oberursel t
.1- Telefon 142
den höchsten Preisen
mit eigenem Fuhr-

lunget(ipjt
sow

jlülKkk olc
sofort p

Kranz
Papiergrosk

in füptiSiii
tc

Pillilftil!
fesucht
Büdel,
,Handlung.

Lehrling
mit guter Handschrift unter günstigen
Bedingungen für unser Büro gesucht.

Srifc Scheller Söhne.
Ia Wetzsteine

3 Stck. Mk. 2.20 6 Stck. 3.70 frei
Off. Rnppn. Rigg, Usingen.
Wiederverk. erhalten Rabatt.



reiner (Hatteinbcfrcfyörbe eitt $u $ oIeti.
Uebertretu tigert der vorstehenden Berkehrsbeschrank-

ungen werden mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit
Geldstrafe bis zu 10 000  Mark oder mit einer dieser Stra¬
fen bestraft . Neben der Strafe kann auf Einziehung der
Borräte erkannt werden.

Bad Homburg o. d. H., den 28. Mai 1918.
Der Vorsitzende des Kreisausfchuffes.

3>. V.: A. Garnier.

Die Gemeindebehörden werden ersucht, vorstehende Am¬
ordnung mehrmals in ortsüblicher Weise bekannt zu ina-
chen und ihre Einhaltung zum Zwecke der restlosen Auf¬
bringung des dem Kreise auferlegten Liefersolls und einer
ausreichenden Versorgung seiner kriegswichtigen Betriebe
genau zu überwachen und etwaige Uebertretungen um¬
gehend hierher anzuzeigen.

Das gleiche Ersuchen richte ich an die Gendarmen des
Kreises.

I . V.: A. Garnier.

Meldepflicht für gewerbliche Verbraucher von Kohle.
Koks und Briketts im Juni.

Nach der Bekanntmachung des Reichskommissars für
die Kohlenverteilung vom 10. Mai (Reichsanzeiger 114)
müssen die gewerblichen Verbraucher die üblichen Meld¬
ungen in der Zeit vom 1.—5. Juni erneut erstatten.
Wesentliche Aenderungen in der Meldepflicht sind gegen¬
über der früheren Bekanntmachungen nicht eingetreten.
Die Meldekarten sind wie bisher ab 28. Mai bei den be¬
kannten Stellen von 25. Pfg . für ein Meldekartenheft
nebst Wortlaut und von 5 Pfg . für eine Einzelkatte er¬
hältlich.

Wird bekannt gegeben.
Die Kriesswirtschaftsstelle.

I . A.: ». Roeder.

_ .. Bad Homburg v. d. H.. den 80 Mai 1918.
Die Wiederwahl des Gemeinderechners Anton Weil

HI . in Schwalbachi . T . zum Schiedsmann für den Bezirk
Schwalbach-Mammolshain für eine weitere dreijährige
Amtsperiode vom 23. Juni 1918 ab ist vom Präsidium des
Kgl . Landgerichts Wiesbaden bestätigt worden.

De» König!. Landrat.
EI . V.: Setzepfandt.

Frankfurt a. M .. . „ „
Mainz . den 8. 5 . 1918.

18. Armeekorps.
Stellsertr . Generalkommando.

«bt . 111b, lb . Tgb.-Rr . 1058/1113/1136.
Gouvernement der Festung Mainz
Abt. Mil . Pol . Nr . 54 826/27 331.
Betr . : Veröffentlichung von Anzeigen über die Beschäftigung

von Arbeitskräften jeder Art.

Verordnung
Aus « rund de» § 9b des Gesetze» über den Belager-

ungSzustand vom 4 . Juni 1851 in der Faffung des Reichs-
gesetzeS vom 11. Dezember 1915 bestimmen ivir für den
ganzen Bereich deS 18. Armeekorps, unter Ausschluß des
Bezirk» der Kommandantur Eoblenz, hiermit folgendes:

An Stelle aller seitherigen Anordnungen üben Anzeigen
auf dem Stellenvermittlung - Markt treten folgende Bestimm¬
ungen :

Verboten sind folgende Anzeigen in der Tage», und
Fachpreffe, sowie in den periodisch erscheinendenZeitschriften
und Zeitungen ohne Rücksicht darauf, ob krieg, , oder privat,
wirtschaftliche Betriebe in Frage kommen:

7- . —j»imn . . mm .- -
| ft ? oer IIn uicröiing grioer6U (t )er suännfrcffer ober toelb-

«ch-r Arbeitskräfte, einschließlich der Werkmeister
und Vorarbeiter , dienen,

b) sie Stellungsgesuche männlicher oder weiblicher Ar
beitSkräfte enthalten,

«) in ihnen gleichzeitig sowohl Techniker wie gewöhn¬
liche Arbeiter gesucht werden.

Ausgnommen von dem Verbote sind Anzeigen, die
kaufmännische, technische und wiffenschastliche Angestellte (in
weiterem Sinnes , den Neueintritt von Lehrlingen smänn-
lichen oder weiblichen), HanSpersonal jeder Art und land¬
wirtschaftliche Arbeitskräfte betreffen.

Di- Angabe nicht gewerbsmäßiger Arbritsnachweise, zu
denen au die Deutsche Arbeiierzentrale gehört, ist nicht ai»
Deckadresse anzusehen. Gewerbsmäßige Arbeitsnachweise be¬
dürfen, falls sie ihren Namen als Anzeigeunterschrift be¬
nutzen wollen, der Genehmigung der zuständigen Polizei¬
behörden.

2. Anzeigen jeder > rt, in denen
a ) die zahlenmäßige Angabe oder Irgend ein Hinweis

auf die Höhe oder Art der Entlohnung oder einHin-
wet» auf besondere Vergünstigungen enthalten ist.
Ausgenommen hiervon find nur Stellenangebot,
oder Gesuche, die Aerzte und Apotheker betreffen.

b) eine Zusage auf Befreiung oder Zurückstellung vom
Heeresdienst oder auf Stellung eine» entsprechende»
AnnagS de» Arbeitgeber» gegeben wird.

e) oon ArbeitsuchendenZurückstellung »om Heeresdienst
angestrebt wird.
3. Anzeigen, in denen

a) Arbeit im neutralen oder feindlichen Ausland ange-
baten oder gesucht wird,

b) Arbeitskräfte aller Art für Arbetten im besetzten
und Operationsgebiet gesucht werden, auch ivenn
der Beschäftigungsort nicht genannt wird.
4.  Anzeigen , die einen direkten oder indirekten

Hinweis auf da» Gesetz über de» vaterländischen Hilfsdienst
enthalten, soweit sie nicht vam Kriegsamt oder KriegSamts-
stellen auSgehen »der genehmigt sind.

Anzeigen in de» Zeitungen usw. gleichzuachten sin» in
den Fällen unter Z 1- 4 Plakate , Flugblätter (Handzettels,
sowie vervielfältigte Werbeschrriben jeder Art.

Wer den vorstehenden Bestimmungen zuwiderhandeit
oder zn ihrer Uebertretung auffordert oder anreizt, wird
mit Gefängnis biS zu einem Jahr bestraft. Sind mildernde
Umstände »ar Han den so kann auf Haft oder Geldstrafe bi»
1800 Mk. erkannt werden.

Da» st««». K»« ma»di«w»d« fett »»«!.
Riedel.  General de» HnfantM «.

De» Vauvmmeur »«» Festung Mainz.
Bausch,  Generafleutnant.

Verordnung über die Preise für Heu aus der
Ernte 1917 . Vom 34 . Mai 1918

Auf Grund der Verordnung über Kriegsmaßnahme
zur Sicherung der Bolksernährung vom
22 . Mai 1816 <Reichs-Grsetzbl. S . 401)
18. August 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 823 ) Verbindung
Abs. 1 Satz 2 der Verordnung über den Verkehr mit Heu
au» der Ernte 1918 vom l . Mai 1918 iReichr-Gesedbl.
S . 388 ) wird verordnet:

$ 1
1. « ei freihändigem Ankauf der nach §§ 1, 2 der

»ervrdnung über den Verkehr mit Heu au» der Ernte 1818
vom 1. Mai 1918 aufzubringenden Heumengrn darf der
Preis für die Tonne nicht übersteigen:

a ) für Heu von Kleearten (Luzerne, Esparsette, Rotklee,
Gelbklee, Weißklee usw.) von mindestens mittlerer
Art und Güte . 180 Mark,



- \i\  i uv  wiw »m i,,mm ym ig ' wwww » » gmuMnwu.
Stleeavten und Autrerrrikutern ^, uo « mindestens mitt¬
lerer Art und Tüte . . . . . . 160 Mark.

Für gepreßtes Heu erhöht sich der Preis um 12 Mk.
für die Tonne.

Für Ware von minderer Art und Güte ist ei» ent-
sprechend niedrigerer Preis zu zahlen.

2 . Im FaUe verspäte,er Lieferung oder zwangsweise
herbeigesührter Leistung ist der nach Uh.  1 zu berechnende
Preis um 10 Mark für die Tonne herabzusetzen.

Bei unverschuldeter Verspätung der Lieferung kann die
von der Landeszentralbehörde bestimmte Behörde m,ordnen,
daß von der Preisherabsetzung abzusehen ist.

3 . Die in Nr . l und 2 bezeichneten Preise schließen
die Kosten der Beförderung bis zur nächsten Verladestelle,
von der daS Heu mit der Bahn oder zu Wasser versandt
werden kann, soweit die Kosten dcS Einladens daselbst ein.

-Btv Ä*KY,HU«kiW t *M-8*W* . '
Einwendungen wird Termin ans

Donnerstag , den SO. Juni 1918
mittags 11 Uhr

vor der Unterzeichneten Polizeibehörde im Stadthause hier-
selbst anberaumt und gleichzeitig darauf aufmerksam gemacht,
daß im Falle des Ausbleibens des Unternehmers oder der
Widersprechenden gleichwohl mit der Erörterung der Ein-
Wendungen vorgegangen werden wird.

Obern rsrl,  den 31 . Mai 1918.

Die Polizei -Verwaltung.
Füller.

8 2
Der Lieserungsverband erhält für Bermittlung und

sonstige Unkosten eine Vergütung von l2 Mark für die
Tonne.

8 3
Beim Verkaufe des nicht nach 88 l , 2 der Verordnung

über den Verkehr mit Heu aus der Ernte 1918 abzuliefern-
dern Heues durch den Erzeuger dürfen die im 1 Nr . I
bestimmten Preise nicht überschritten werden.

Die Preise gelten für Barzahlung bei Empfang . Wird
der Preis gestundet, so dürfen bis zu 2 Hundert Jahres¬
zinsen über RetchSbankdiSkonthinzugeschlagen werden. Die
Preise schließen die Kosten der Beförderung biS zur nächsten
Verladestelle , von der daS Heu mit der Bahn oder zu Waffer
versandt werden kann, sowie die Koste» des Einladens da-
selbst ein.

Die LandeSzentralbehörde» setzen die beim Umsatz durch
den Handel zulässigen Höchstzuschläge fest.

8 4
Die in dieser Bordnung oder auf Grund dieser Ber-

nung festgesetzten Preise sind Höchstpreise im Sinne deS Gesetze»,
betreffend Höchstpreise.

8 5
Der Staatssekretär deS KriegsernührungSamt » kann

Ausnahmen von den Borschristen dieser Verordnung zu-
loffen.

8 6
Diese Verordnung tritt mit dem 25 . Mal 1918 In

Kraft.

Betreffend : Festsetzung von Erzeuger-, Großhandels
«nd Meinhandelshöchstpreise» für da» Großhrrzog-

tnm Heffen und den Regierungsbezirk Wiesbaden.
Bekanntmachung.

In Abänderung der Festsetzung unter Ziffer 111 I. a.
b . c . der Bekanntmachung vom 18 . April 1918 iverden dir
Höchstpreise für Spargel  herabgesetzt wie folgt:

Erzeuger- 1. Gruppe 11. Gruppe
preis Großh. Kleinh.

preis preis
Großh. Kleinh.
preis preis

a . 1. Sorte 0 .70 0 .90 1.05 0 .83 0 .95
b. II. Sorte 0 .35 0 .50 0 .65 0 .42 0 .55
c . Abfall 0 20 0 25 0 .30 0 .25 0 .30

Vorstehende Preisfestsetzungen beziehen sich aus das
Pfund und auf marktfähige Ware erster Güte . Die Erzeuger¬
preise treten am 1. Juni , die Handelspreise am 3 . Juni
lfd. IS . in Kraft.

Mainz , den 28 . Mai 1918.

Hessische LandeSgemüfestrlle.
Werner.  RegierungSrat.

Wiesbaden, den 28 . Mai 1918.

Bezirksstelle für Gemüse und Obst für den Regierungsbezirk
Wiesbaden.

D r o e g e. Geheimer Regierungsrat.

Berlin , den 24 . Mai 1918.

Der Staatssekretär deS KriegSernährungSamtS.
In Vertretung D r. Müller.

Bekanntmachung!

Die Magistrate der Städte und die Herr «» Bürger¬
meister der Landgemeinden ersuche ich. mir bestimmt bis
spätestens 5. Juni d. Zs . anzugeben , wieviel kranke Per¬
sonen im Monat Mai Fleischzulagen bezogen haben und
in welchen Mengen.

Bad Homburg o. d. H.. den 27. Mai 1918.

Die Fa . Chemische Fabrik am TaunuS L. A. Benz zu
Oberursel beabsichtigt auf dem Grundstück Kartenblatt Nr . 8

100
Parzelle Nr . etc. zu Oberursel eine chemische Fabrik
zu errichten.

Gemäß 88 18 und 17 der Gewerbe -Ordnung vom 21.
Juni 1889/1 . Juli 1888 und Ziffer II u. f. der AuS-
führungSanweisung zur Gewerbe-Ordnung für da» Deutsche
Reich vom I . Mai 1904 wird die» mit de», Bemerken zur
öffentlichen Kenntnis gebracht, daß etwaige Einwendungen,
soweit sie nicht aus privatrechtlichrn Titeln beruhen, binnen
14 Tagen präclusivischer Frist vvm Tage nach der Ausgabe
der » rriSblatt Nr ., welche diese Bekanntmachung enthält ab,
bei der Unterzeichnete« Stelle schriftlich in zwei Exemplaren
oder zu Protokoll anzubringen sind. Veschrrtbung, Zeichnung
und Plan der projektierten Anlage können im hiesigen Stadt-
Hause — Zimmer Nr . 8 — ringef ehen werden. Einwend¬
ungen, welche nach Ablauf der angegebenen Frist eingehen.
bleiben unberücksichtigt. '

Der Bvrfitzrnbe de« Kreiaanjchnsies.
I . 93.: A. Garnier.

Unter Bezugnahrue auf die Bekanntmachung
der Bezirksstelle für Gemüse und Obst vom
2. Mai 1918, betreffend Höchstpreise für Apfelwein«
(Kreisdlatt Nr . 33) mache ich darauf aufmerksam , daß
sich die darin bezeichneten Höchstpreise auch auf die mit
Speierling versetzten Apfelwein beziehen.

Bad Homburg v. d. H.. den 28 . Mai 1918.

Der Borfitzende de« Kreisausschuffes.
Z. 93.: A. Ga rni er.
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